
Thüringer Verordnung  
zur weiteren Verbesserung der erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung  

der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2  
Vom 7. Juli 2020

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28, 
29, 30 Abs. 1 Satz 2 und § 31 des Infektionsschutzgeset-
zes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 
(BGBl. I S. 1018), in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Thü-
ringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und 
zur Übertragung von Ermächtigungen nach dem Infek-
tionsschutzgesetz (ThürIfSGZustVO) vom 2. März 2016 
(GVBl. S. 155), geändert durch Artikel 2 der Verordnung 
vom 9. Juni 2020 (GVBl. S. 269), verordnet das Ministeri-
um für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie:

Artikel 1 
Zweite Thüringer Verordnung 

über grundlegende Infektionsschutzregeln  
zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus 

SARS-CoV-2 (Zweite Thüringer SARS-CoV-2- 
Infektionsschutz-Grundverordnung  
-2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO-)

§ 1 
Mindestabstand

(1) Wo immer möglich und zumutbar, ist ein Mindestab-
stand von wenigstens 1,5 m einzuhalten. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Angehörige des eigenen Haus-
halts und Angehörige eines weiteren Haushalts. Satz 1 gilt 
entsprechend für Personen, für die ein Sorge- oder Um-
gangsrecht besteht.

§ 2 
Kontaktbeschränkung

Jede Person ist angehalten, die physisch-sozialen Kon-
takte zu anderen Personen möglichst gering zu halten. Es 
wird empfohlen, sich nur mit Personenmehrheiten nach § 1 
Abs. 2 oder mit nicht mehr als zehn sonstigen Personen 
aufzuhalten und den Personenkreis, zu dem physisch-so-
zialer Kontakt besteht, möglichst konstant zu halten. 

§ 3 
Allgemeine Infektionsschutzregeln

(1) Unbeschadet der weiteren Bestimmungen dieser Ver-
ordnung gelten die allgemeinen Infektionsschutzregeln je-
weils für öffentliche, frei oder gegen Entgelt zugängliche 

Veranstaltungen sowie jeweils mit Publikumsverkehr für 
Geschäfte, Betriebe und kulturelle Einrichtungen. Satz 1 
gilt entsprechend für Wohnheime und Sammelunterkünf-
te. In den Fällen des Satzes 1 ist ein Infektionsschutzkon-
zept nach § 5 Abs. 1 zu erstellen. Besondere infektions-
schutzrechtliche Bestimmungen für Einrichtungen nach 
§ 36 IfSG bleiben unberührt. 

(2) Durch die nach § 5 Abs. 2 verantwortliche Person sind 
die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts, die arbeits-
schutzrechtlichen Vorgaben sowie weitere einschlägige 
Infektionsschutzregeln insbesondere für Personal, Kun-
den, Nutzer, Besucher, Bewohner und Gäste einzuhal-
ten und umzusetzen. Ziel ist die Reduzierung von Kon-
takten, der Schutz vor Infektionen durch Tröpfchen und 
Aerosole sowie die möglichst weitgehende Vermeidung 
von Schmierinfektionen über Vehikel und Gegenstände. 
Dies soll durch die Einhaltung des Mindestabstands nach 
§ 1 Abs. 1, insbesondere durch die Anbringung von Warn-
hinweisen, Wegweisern, Bodenmarkierungen und durch-
sichtigen Abschirmungen sichergestellt werden und durch 
Maßnahmen zur Sicherstellung der Frischluftzufuhr sowie 
ein verstärktes Reinigungs- und Desinfektionsregime er-
folgen. Eine Steuerung und Begrenzung des Zu- und Ab-
gangs ist erforderlich.

(3) Zusätzlich zu den Infektionsschutzregelungen nach Ab-
satz 2 ist durch die verantwortliche Person nach § 5 Abs. 2 
sicherzustellen: 
1. der Ausschluss von Personen mit Symptomen einer 

COVID-19-Erkrankung, insbesondere einer akuten 
Atemwegserkrankung oder einem akuten Verlust des 
Geschmacks- oder Geruchssinns,  

2. die Ausstattung der Örtlichkeit der Zusammenkunft 
oder des Standorts mit ausreichenden Möglichkeiten 
zur guten Belüftung, 

3. eine aktive und geeignete Information der anwesenden 
Personen über allgemeine Schutzmaßnahmen, insbe-
sondere Händehygiene, Abstand halten, Rücksichtnah-
me auf Risikogruppen sowie Husten- und Niesetikette, 
und das Hinwirken auf deren Einhaltung,

4. die Einhaltung des jeweiligen Infektionsschutzkonzepts 
nach § 5 Abs. 1.

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für die Bewohner von Wohnheimen 
und Sammelunterkünften; diese Bewohner sind verpflich-
tet, eine positive Testung auf eine Infektion mit dem Virus 
SARS-CoV-2 unverzüglich der nach § 12 Abs. 1 zuständi-
gen Behörde zu melden. 
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(4) Jeweils in geschlossenen Räumen hat die verantwort-
liche Person nach § 5 Abs. 2 zur Kontaktnachverfolgung 
von Gästen und Besuchern von Gaststätten im Sinne 
des Thüringer Gaststättengesetzes vom 9. Oktober 2008 
(GVBl. S. 367) in der jeweils geltenden Fassung oder bei 
öffentlichen, frei oder gegen Entgelt zugänglichen Veran-
staltungen, Einrichtungen nach § 7 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 und 
kulturellen Einrichtungen mit Publikumsverkehr die Kon-
taktdaten zu erfassen. Zu erfassen sind:
1. Name und Vorname, 
2. Wohnanschrift oder Telefonnummer,
3. Datum, Beginn und Ende der jeweiligen Anwesenheit. 
Die verantwortliche Person nach § 5 Abs. 2 hat die Kon-
taktdaten 
1. für die Dauer von vier Wochen aufzubewahren, 
2. vor unberechtigter Kenntnisnahme und dem Zugriff 

Dritter zu schützen, insbesondere auch durch andere 
Gäste oder Besucher, 

3. für die nach § 12 Abs. 1 zuständigen Behörden vor-
zuhalten und auf Anforderung an diese zu übermit-
teln sowie 

4. unverzüglich nach Ablauf der Frist nach Nummer 1 da-
tenschutzgerecht zu löschen oder zu vernichten. 

Die Kontaktdaten dürfen ausschließlich zu infektions-
schutzrechtlichen Zwecken verarbeitet werden; eine Wei-
terverarbeitung zu anderen Zwecken, insbesondere zu 
Werbe- und Vermarktungszwecken, ist unzulässig. Ohne 
Angabe der Kontaktdaten darf der Gast oder Besucher 
nicht bedient werden oder die jeweiligen Veranstaltun-
gen und Einrichtungen nicht in Anspruch nehmen. Im Üb-
rigen bleiben die datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
unberührt.

§ 4 
Besondere Infektionsschutzregeln 

Ergänzend zu den Infektionsschutzregeln nach § 3 müs-
sen die jeweils verantwortlichen Personen nach § 5 Abs. 2 
in Bereichen mit Publikumsverkehr
1. sicherstellen, dass anwesende Personen durch gut 

sichtbare Aushänge und wo geeignet durch regelmä-
ßige Durchsagen über die Infektionsschutzregeln nach 
§ 3 Abs. 2 und 3 informiert werden, 

2. sicherstellen, dass in den Fällen des § 6 Abs. 1 und 2 
nur solchen Personen Zutritt und Aufenthalt zu gewäh-
ren ist, die eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maß-
gabe des § 6 tragen,

3. in Zugangs-, Abgangs- und Wartebereichen, insbeson-
dere an Kassen und Warenausgaben, gut sichtbare Ab-
standsmarkierungen anbringen, 

4. Ansammlungen, insbesondere Gruppenbildungen und 
Warteschlangen, verhindern, bei denen der Mindestab-
stand nach § 1 Abs. 1 nicht eingehalten wird,

5. die Beachtung der Infektionsschutzregeln ständig über-
prüfen und bei Zuwiderhandlungen unverzüglich Haus-
verbote aussprechen.

§ 5 
Infektionsschutzkonzepte, verantwortliche Person 

(1) Die verantwortliche Person nach Absatz 2 erstellt ein 
schriftliches Infektionsschutzkonzept, in dem die Einhal-
tung der Infektionsschutzregeln nach § 3 Abs. 2 und 3 so-

wie § 4 konkretisiert und dokumentiert wird. Das Infektions-
schutzkonzept ist von der verantwortlichen Person nach 
Absatz 2 vorzuhalten und auf Verlangen der nach § 12 
Abs. 1 zuständigen Behörde vorzulegen. 

(2) Verantwortlich für die Erstellung, das Vorhalten und die 
Vorlage des Infektionsschutzkonzepts nach Absatz 1 ist 
der Veranstalter, Leiter, Betriebsinhaber, Geschäftsführer, 
Vorstand, Vereinsvorsitzende, zuständige Amtsträger oder 
eine andere Person, der die rechtliche Verantwortung ob-
liegt oder die die tatsächliche Kontrolle ausübt oder damit 
beauftragt ist (verantwortliche Person). 

(3) Infektionsschutzkonzepte müssen mindestens Folgen-
des enthalten:
1. die Kontaktdaten der verantwortlichen Person nach 

Absatz 2,
2. Angaben zur genutzten Raumgröße in Gebäuden, 
3. Angaben zur begehbaren Grundstücksfläche unter 

freiem Himmel, 
4. Angaben zur raumlufttechnischen Ausstattung, 
5. Maßnahmen zur regelmäßigen Be- und Entlüftung,
6. Maßnahmen zur weitgehenden Gewährleistung des 

Mindestabstands nach § 1 Abs. 1, 
7. Maßnahmen zur angemessenen Beschränkung des 

Publikumsverkehrs, 
8. Maßnahmen zur Einhaltung der Infektionsschutzregeln 

nach § 3 Abs. 2 und 3 sowie § 4, 
9. Maßnahmen zur Sicherstellung des spezifischen Schut-

zes der Arbeitnehmer im Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes vom 
7. August 1996 (BGBl. I S. 1246) in der jeweils gelten-
den Fassung. 

(4) Weitere Festlegungen zur Ausgestaltung der Infektions-
schutzkonzepte, für geeignete Fallgruppen auch in Form 
von Musterinfektionsschutzkonzepten, bleiben der obers-
ten Gesundheitsbehörde oder den obersten Landesbehör-
den jeweils im Rahmen ihrer Zuständigkeiten im Einverneh-
men mit der obersten Gesundheitsbehörde vorbehalten. 

(5) Infektionsschutzkonzepte für kulturelle Veranstaltun-
gen wie Konzerte, Orchester- und Theateraufführungen, 
Lesungen und Kinos, die öffentlich, frei oder gegen Ent-
gelt zugänglich sind und nicht unter das Verbot nach § 7 
Abs. 2 fallen, berücksichtigen zusätzlich
1. einen kontrollierbaren Zu- und Abgang und
2. eine Teilnahme ausschließlich auf Sitzplätzen.
Es sind geeignete Maßnahmen vorzusehen, die die Ein-
haltung des Mindestabstands nach § 1 zwischen Perso-
nen in alle Richtungen sicherstellen. 

§ 6 
Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung 

(1) In Fahrzeugen des öffentlichen Personenverkehrs, ins-
besondere in Eisenbahnen, Straßenbahnen und Omni-
bussen, in Taxen, in Reisebussen und in sonstigen Beför-
derungsmitteln mit Publikumsverkehr sind die Fahrgäste 
verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu verwenden. 

(2) In Geschäften mit Publikumsverkehr sind die Kunden 
verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu verwenden. 
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(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 gilt die Verpflich-
tung zur Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht 
für folgende Personen: 
1. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres, 
2. Personen, denen die Verwendung einer Mund-Nasen-

Bedeckung wegen Behinderung oder aus gesundheit-
lichen oder anderen Gründen nicht möglich oder un-
zumutbar ist; dies ist in geeigneter Weise glaubhaft 
zu machen. 

(4) Als Mund-Nasen-Bedeckung können selbst genäh-
te oder selbst hergestellte Stoffmasken, Schals, Tücher, 
Hauben und Kopfmasken sowie sonstige Bedeckungen 
von Mund und Nase verwendet werden. Die Mund-Nasen-
Bedeckung soll eng anliegen und gut sitzen.

(5) Das Verbot der Verwendung von verfassungsfeind-
lichen Kennzeichen und sonstigen verbotenen Symbo-
len, insbesondere nach den §§ 86a und 130 des Strafge-
setzbuches und nach den vereinsrechtlichen Vorschriften, 
bleibt unberührt.

§ 7  
Verbote, Genehmigung von Infektionsschutzkonzepten,  

Anzeigepflichten bei privaten Veranstaltungen

(1) Für den Publikumsverkehr sind die folgenden Veran-
staltungen, Einrichtungen und Angebote unabhängig von 
der jeweiligen Trägerschaft oder den Eigentumsverhält-
nissen geschlossen zu halten beziehungsweise untersagt:
1. Tanzlustbarkeiten und Diskotheken, 
2. Prostitutionsstätten, -fahrzeuge und -veranstaltun-

gen im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes vom 
21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372) in der jeweils gel-
tenden Fassung, 

3. Swingerclubs und ähnliche Angebote.
Die Möglichkeiten zur schrittweisen Aufhebung der Be-
schränkungen nach Satz 1 werden regelmäßig geprüft. 
Die vom Land institutionell geförderten Theater und Or-
chester nehmen grundsätzlich ihren regulären Spielbe-
trieb in geschlossenen Räumen entsprechend der Spiel-
zeitplanung 2019/2020 bis zum Ablauf des 31. August 
2020 nicht mehr auf.

(2) Volks-, Dorf-, Stadt-, Schützen- oder Weinfeste, Sport-
veranstaltungen mit Zuschauern, Festivals, Kirmes und 
ähnliche, öffentliche, frei oder gegen Entgelt zugängliche 
Veranstaltungen sind grundsätzlich verboten. In Einzelfäl-
len kann bei der nach § 12 Abs. 1 zuständigen Behörde 
die Erlaubnis beantragt werden. Die Erlaubnis ist zu ver-
sagen, wenn die Veranstaltung nach Satz 1 insbesonde-
re nach ihrem Gesamtgepräge, ihrer Organisation, dem 
geplanten Ablauf, der Dauer, der Anzahl der Teilnehmer, 
der Art und der auch überregionalen Herkunft der zu er-
wartenden Teilnehmer oder nach den räumlichen und be-
lüftungstechnischen Verhältnissen am Veranstaltungsort 
unter besonderer Berücksichtigung des aktuellen SARS-
CoV-2-Infektionsgeschehen am Veranstaltungsort in be-
sonderem Maße geeignet ist, die Ausbreitung der Pande-
mie zu fördern. 

(3) Sobald die nach § 12 Abs. 1 zuständige Behörde das 
vorgelegte Infektionsschutzkonzept zur Einhaltung der ein-

schlägigen Infektionsschutzregeln nach § 3 Abs. 2 und 3 
sowie den §§ 4 und 5 Abs. 1 bis 4 schriftlich genehmigt 
hat, sind folgende, aufgrund der Thüringer SARS-CoV-
2-Maßnahmenfortentwicklungsverordnung vom 12. Mai 
2020 (GVBl. S. 153) in der am 12. Juni 2020 geltenden 
Fassung untersagte beziehungsweise geschlossen gehal-
tene Veranstaltungen, Einrichtungen und Angebote in ge-
schlossenen Räumen zulässig: 
1. Messen, Spezialmärkte und Ausstellungen im Sinne 

der Gewerbeordnung in der Fassung vom 22. Februar 
1999 (BGBl. I S. 202) in der jeweils geltenden Fassung,  

2. Schwimm-, Freizeit- und Erlebnisbäder, 
3. Saunen und Thermen.

(4) Die verantwortliche Person nach § 5 Abs. 2 hat der nach 
§ 12 Abs. 1 zuständigen Behörde nicht öffentliche Veran-
staltungen sowie private oder familiäre Feiern
1. in geschlossenen Räumen mit mehr als 30 Perso-

nen oder
2. unter freiem Himmel mit mehr als 75 Personen
mindestens zwei Werktage vor Veranstaltungsbeginn an-
zuzeigen. Zur Vermeidung der Förderung des SARS-CoV-
2-Infektionsgeschehens sind geeignete Infektionsschutz-
vorkehrungen durch die verantwortliche Person nach § 5 
Abs. 2 zu veranlassen. Dies schließt geeignete Maßnah-
men zur Nachvollziehbarkeit der teilnehmenden Personen 
zur Feststellung von Infektionsketten ein. 

§ 8  
Infektionsschutz bei Versammlungen, bei religiösen,  

parteipolitischen, amtlichen und betrieblichen  
Veranstaltungen, Anzeigepflicht 

(1) § 3 Abs. 2 und 3 sowie die §§ 4 und 5 Abs. 1 bis 4 gel-
ten auch für
1. Versammlungen im Sinne des Artikels 8 des Grund-

gesetzes und des Artikels 10 der Verfassung des Frei-
staats Thüringen in geschlossenen Räumen und un-
ter freiem Himmel,

2. religiösen oder weltanschaulichen Zwecken im Sinne 
der Artikel 39 und 40 der Verfassung des Freistaats 
Thüringen dienende Veranstaltungen oder Zusam-
menkünfte und

3. Veranstaltungen von politischen Parteien im Sinne des 
Artikels 21 des Grundgesetzes und des § 2 des Par-
teiengesetzes in der Fassung vom 31. Januar 1994 
(BGBl. I S. 149) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 3 Abs. 4 findet keine Anwendung. 

(2) § 3 Abs. 2 und 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 sowie § 4 gelten 
auch für 
1. dienstliche, amtliche und kommunale Veranstaltun-

gen, Sitzungen und Beratungen in Behörden, Dienst-
stellen und Gerichten des Bundes und der Länder so-
wie Behörden und Dienststellen öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen sowie sons-
tige Stellen und Einrichtungen, die öffentlich-rechtli-
che Aufgaben wahrnehmen, einschließlich der erfor-
derlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, 

2. Sitzungen und Beratungen in den Kommunen und ih-
ren Verbänden, 

3. die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen nach 
den jeweiligen Wahlrechtsvorschriften, insbesondere 
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für Sitzungen der Wahlausschüsse und Aufstellungs-
versammlungen, 

4. Sitzungen und Beratungen von Mitarbeitervertretun-
gen, Gewerkschaften und Berufsverbände sowie

5. berufliche und betriebliche Veranstaltungen, Sitzun-
gen und Beratungen. 

§ 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 und Abs. 4 sowie § 5 finden kei-
ne Anwendung. 

(3) Die Anzeigepflicht nach § 7 Abs. 4 Satz 1 gilt für öffent-
liche und nicht öffentliche
1. Versammlungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, soweit sie 

in geschlossenen Räumen stattfinden, und 
2. Veranstaltungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3.
Für die weiteren in Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 
genannten Versammlungen, Veranstaltungen, Sitzungen 
und Beratungen besteht keine Anzeigepflicht.

(4) Die Anmeldepflicht nach § 14 des Versammlungsge-
setzes in der Fassung vom 15. November 1978 (BGBl. I 
S. 1789) in der jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt. 

§ 9  
Beschränkungen und besondere Besuchs- und  
Infektionsschutzkonzepte in Krankenhäusern,  

Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, stationären  
Einrichtungen der Pflege, besonderen Wohnformen 

für Menschen mit Behinderungen in der 
Eingliederungshilfe nach dem Thüringer Wohn- und  

Teilhabegesetz und Tagespflegeeinrichtungen 

(1) In Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitations-
einrichtungen, stationären Einrichtungen der Pflege und 
besonderen Wohnformen für Menschen mit Behinderun-
gen in der Eingliederungshilfe nach dem Thüringer Wohn- 
und Teilhabegesetz (ThürWTG) vom 10. Juni 2014 (GVBl. 
S. 161) in der jeweils geltenden Fassung sind grundsätzlich 
zwei zu registrierende Besucher je Patient oder Bewohner 
täglich und vorbehaltlich der Absätze 2 und 2a für grund-
sätzlich höchstens bis zu zwei Stunden zulässig, sofern es 
aktuell kein aktives SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen in 
der jeweiligen Einrichtung oder besonderen Wohnform gibt.

(2) Die Beschränkung nach Absatz 1 gilt nicht für medizi-
nische, therapeutische, rechtsberatende, seelsorgerisch 
oder ethisch-sozial angezeigte Besuche, insbesondere 
auch nicht für Besuche in Geburts-, Kinder- und Palliativ-
stationen oder Hospizen, und in stationären Einrichtungen 
der Pflege sowie besonderen Wohnformen für Menschen 
mit Behinderungen.

(2a) In besonders begründeten Ausnahmefällen kann die 
Leitung der Einrichtung oder der besonderen Wohnform 
für Menschen mit Behinderungen weitere Ausnahmen von 
Absatz 1 zulassen; diese sind für den Fall, dass es sich um 
eine Einrichtung nach § 2 ThürWTG handelt, zu dokumen-
tieren und der Heimaufsicht mitzuteilen. Die Zutrittsrechte 
für Seelsorger und Urkundspersonen sind entsprechend 
§ 30 Abs. 4 Satz 2 IfSG in jedem Fall zu gewährleisten.

(3) Für die stationären Einrichtungen der Pflege und die be-
sonderen Wohnformen für Menschen mit Behinderungen 
in der Eingliederungshilfe nach dem Thüringer Wohn- und 

Teilhabegesetz werden die erforderlichen Schutzvorschrif-
ten sowie Hygieneunterweisungen in einem konkreten 
Besuchs- und Infektionsschutzkonzept nach den Festle-
gungen der obersten Gesundheitsbehörde von der verant-
wortlichen Person nach § 5 Abs. 2 geregelt. Das Besuchs- 
und Infektionsschutzkonzept ist nach Erstellung und bei 
jeder Änderung der jeweils nach § 12 Abs. 1 zuständigen 
Behörde vorzulegen.

(4) Tagespflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch Sozi-
algesetzbuch haben der nach § 12 Abs. 1 zuständigen Be-
hörde vor der Öffnung ein Infektionsschutzkonzept nach 
den Festlegungen der obersten Gesundheitsbehörde vor-
zulegen. Eine Öffnung unterbleibt oder die Tagespflege-
einrichtung ist unverzüglich wieder zu schließen, sofern 
es aktuell ein aktives SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen 
in der Tagespflegeeinrichtung gibt.

(5) Krankenhäuser müssen im Rahmen des COVID-
19-Konzepts der obersten Gesundheitsbehörde die Ver-
sorgung von an COVID-19 erkrankten Personen gewähr-
leisten. Die Rückkehr der Krankenhäuser zum Regelbetrieb 
ist in einem Konzept zur schrittweisen Rückkehr der Kran-
kenhäuser zur Regelversorgung geregelt. 

§ 10  
Regelungen für Leistungen der Eingliederungshilfe

(1) Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Tages-
stätten, Angebote anderer Leistungsanbieter nach § 60 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) sowie 
alle Formen von Förderbereichen dürfen von den dort be-
schäftigten und betreuten Menschen mit Behinderungen 
unter folgenden Maßgaben betreten werden:
1. Vorliegen eines Infektionsschutzkonzepts nach § 5 

Abs. 1 bis 4 unter Berücksichtigung der Besonderhei-
ten der Angebote sowie der Empfehlung des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales zum Arbeitsschutz 
in Zeiten der Corona-Pandemie "SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzstandard"1,

2. Einhaltung des Mindestabstands nach § 1 Abs. 1 mit der 
Maßgabe, dass ergänzende Schutzmaßnahmen erfor-
derlich sind, wenn der Mindestabstand technisch oder 
organisatorisch nicht eingehalten werden kann, insbe-
sondere durch durchsichtige Absperrungen in Form von 
Schutzwänden oder Schutzscheiben,

3. Beförderung der Menschen mit Behinderungen unter 
Einhaltung der erforderlichen besonderen Maßnahmen 
eines Infektionsschutzkonzepts nach § 5 Abs. 1 bis 4, 
insbesondere die Verwendung einer Mund-Nasen-Be-
deckung oder von Schutzwänden, Desinfektion oder 
Freihalten des jeweils benachbarten Sitzes im Beför-
derungsmittel mit der Maßgabe, dass der Fahrdienst-
leister die verantwortliche Person nach § 5 Abs. 2 ist; 
§ 6 Abs. 3 ist zu berücksichtigen.

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen, Tagesstätten, Angebote ande-
rer Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX sowie alle Formen 
von Förderbereichen von Menschen mit Behinderungen, 

1 https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-
Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf?__
blob=publicationFile&v=2

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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bei denen ein höheres Risiko für einen schweren COVID-
19-Krankheitsverlauf nach den Empfehlungen des Robert 
Koch-Instituts oder nach ärztlichem Zeugnis besteht, nicht 
betreten werden.

(3) Von dem Verbot nach Absatz 2 ausgenommen sind 
Menschen mit Behinderungen, 
1. die eine Betreuung während des Tages benötigen und 

deren Betreuung anderweitig nicht sichergestellt wer-
den kann,

2. bei denen das Verbot der Inanspruchnahme der Leis-
tungen nach Absatz 1 zu einer Gefährdung der seeli-
schen Gesundheit führt.

(4) Leistungen der interdisziplinären, heilpädagogischen 
und überregionalen Frühförderstellen sowie der heilpäd-
agogischen Praxen können von Kindern mit Behinderun-
gen und von Behinderung bedrohten Kindern und deren 
Familien unter folgenden Maßgaben in Anspruch genom-
men werden:
1. Absatz 1 Nr. 1 gilt entsprechend,
2. der Kontakt der Fachkraft ist auf die jeweiligen Perso-

nensorgeberechtigten und das Kind zu beschränken,
3. Förder- und Therapieeinheiten sind ausschließlich als 

Einzelfördermaßnahmen zu erbringen,
4. Beratungen in der Frühförderstelle erfolgen nur nach 

Terminvereinbarung, telefonisch oder unter Nutzung 
anderer digitaler Medien,

5. die Leistung darf am Wohnsitz der Personensorgebe-
rechtigten erbracht werden, 

6. für die Durchführung von Förder- und Therapieeinhei-
ten in Kindertageseinrichtungen gelten die Maßgaben 
der Thüringer Verordnung über die Infektionsschutzre-
geln zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavi-
rus SARS-CoV-2 in Kindertageseinrichtungen, Schu-
len und für den Sportbetrieb vom 12. Juni 2020 (GVBl. 
S. 313) in der jeweils geltenden Fassung.

(5) Der jeweilige Leistungserbringer hat die Einhaltung der 
Vorgaben der Absätze 1, 2 und 4 sicherzustellen.

(6) Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX 
sowie Leistungen nach § 35a des Achten Buches Sozialge-
setzbuch sind in angepasster Form im Rahmen des modi-
fizierten Präsenz- und Distanzunterrichts zulässig, soweit 
ausschließlich Leistungen außerhalb des pädagogischen 
Kernbereichs erbracht werden.

§ 11 
Regelungen für Kontaktpersonen

(1) Personen, die Kontakt zu einer mit dem Virus SARS-
CoV-2 infizierten Person hatten und daher als Anste-
ckungsverdächtige im Sinne des § 2 Nr. 7 IfSG gelten, 
müssen dies unverzüglich der für ihren Wohnort bezie-
hungsweise derzeitigen Aufenthaltsort nach § 12 Abs. 1 
zuständigen Behörde anzeigen. Bis zur Entscheidung die-
ser Behörde ist eine Person nach Satz 1 verpflichtet, sich 
nicht außerhalb ihrer Wohnung oder der Unterkunft aufzu-
halten und Kontakte zu anderen Personen zu vermeiden.

(2) Die nach § 12 Abs. 1 zuständigen Behörden prüfen die 
Anzeigen nach Absatz 1 Satz 1 unverzüglich und ordnen 

die erforderlichen besonderen Schutzmaßnahmen nach 
den §§ 28 ff. IfSG an. Grundlage sind die jeweils aktuel-
len Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zum Kontakt-
personenmanagement.

(3) Absatz 1 gilt nicht für Personen, die unter adäquaten 
Schutzmaßnahmen an COVID-19 erkrankte Personen in 
Einrichtungen der Pflege oder des Gesundheitswesens 
behandelt oder gepflegt haben und nach den jeweils ak-
tuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts nicht als 
ansteckungsverdächtig eingestuft werden. 

(4) Für Personen nach Absatz 1 Satz 1, deren Tätigkeit 
zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von stationä-
ren Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Altenpfle-
ge oder anderen kritischen Infrastrukturen aufgrund von 
akutem Personalmangel unabdingbar ist, kann durch die 
nach § 12 Abs. 1 zuständige Behörde im Rahmen einer 
Risikoabwägung zwischen der Ansteckungsgefahr und der 
notwendigen Tätigkeitsaufnahme abgewogen werden, ob 
eine Beschäftigung ganz oder in modifizierter Weise mög-
lich ist. Den akuten Personalmangel nach Satz 1 hat die 
Leitung der Einrichtung gegenüber der nach § 12 Abs. 1 
zuständigen Behörde vor deren Entscheidung nachvoll-
ziehbar zu begründen. Das Risiko der Infektionsweiterga-
be bei Aufnahme einer Tätigkeit innerhalb von 14 Tagen 
nach letztmaligem Kontakt zu einer mit dem Virus SARS-
CoV-2 infizierten Person ist nach derzeitigem Kenntnis-
stand soweit vermindert, dass eine Arbeitsaufnahme für 
diese Berufsgruppen möglich erscheint, wenn die jeweils 
aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zum 
Kontaktpersonenmanagement bei akutem Personalman-
gel eingehalten werden.

§ 12 
Zuständige Behörden; Unterstützung durch die Polizei  

(1) Zuständige Behörden im Sinne dieser Verordnung sind 
die unteren Gesundheitsbehörden nach § 2 Abs. 3 Thür-
IfSGZustVO.

(2) Die nach Absatz 1 zuständigen Behörden sind gehal-
ten, die Regelungen dieser Verordnung energisch, konse-
quent und entsprechende Verwaltungsakte falls nötig mit 
Zwangsmitteln durchzusetzen, insbesondere nach § 43 des 
Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsge-
setzes in der Fassung vom 5. Februar 2009 (GVBl. S. 24) 
in der jeweils geltenden Fassung. Dabei werden sie von 
den Polizeibehörden des Landes nach den allgemeinen 
Bestimmungen unterstützt.

§ 13 
Weitergehende Anordnungen, Maßnahmen bei  

Überschreitung des Risikowerts 

(1) Weitergehende Anordnungen der zuständigen Behör-
den abweichend von dieser Verordnung bleiben unberührt.

(2) Überschreitet die vom Landesamt für Verbraucher-
schutz ermittelte Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus 
SARS-CoV-2 den Risikowert von 35 Neuinfektionen je 
100 000 Einwohner innerhalb eines Referenzzeitraums 
von sieben Tagen im örtlichen Zuständigkeitsbereich ei-
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nes Landkreises oder einer kreisfreien Stadt, sind durch 
die nach § 12 Abs. 1 zuständige Behörde unverzüglich 
weitere infektionsschutzrechtliche Maßnahmen zu prüfen 
und die obere Gesundheitsbehörde sowie unmittelbar die 
oberste Gesundheitsbehörde über das Ergebnis der Prü-
fung und die beabsichtigten Maßnahmen zu unterrichten. 
Bei einer Überschreitung eines Risikowerts von 50 Neuin-
fektionen je 100 000 Einwohner muss die nach § 12 Abs. 1 
zuständige Behörde weitere erforderliche infektionsschutz-
rechtliche Maßnahmen nach Abstimmung mit der obe-
ren und obersten Fachaufsichtsbehörde für die Dauer der 
Überschreitung des Risikowerts von 50 Neuinfektionen je 
100 000 Einwohner zuzüglich eines Zeitraums von weite-
ren sieben Tagen treffen. 

(3) Soweit die Risikowerte nach Absatz 2 überschritten 
werden, kann die oberste Gesundheitsbehörde unmittel-
bar an die nach § 12 Abs. 1 zuständigen Behörden fach-
aufsichtliche Weisungen richten.

§ 14  
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten richtet sich 
nach § 73 IfSG und dem Gesetz über Ordnungswidrig-
keiten.

(2) Ordnungswidrigkeiten werden nach § 73 Abs. 2 IfSG mit 
einer Geldbuße von bis zu 25 000 Euro geahndet.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 24 in 
Verbindung mit den §§ 32 und 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 IfSG 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 1 Abs. 1 den Mindestabstand nicht einhält,
2. entgegen § 3 Abs. 2 oder 3 Satz 1 als verantwortliche 

Person nach § 5 Abs. 2 Infektionsschutzregeln nicht 
einhält oder vorgeschriebene Vorkehrungen und Maß-
nahmen nicht trifft; ausgenommen sind Veranstaltun-
gen, Sitzungen und Beratungen nach § 8 Abs. 2 Satz 1,  

3. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 die vorgeschrie-
bene Mitteilung an die zuständige Behörde unterlässt,  

4. entgegen § 3 Abs. 4 Satz 1 bis 4 als verantwortliche 
Person nach § 5 Abs. 2 Kontaktdaten nicht ordnungs-
gemäß erhebt oder aufbewahrt, Kontaktdaten vor un-
berechtigter Kenntnisnahme und dem Zugriff Dritter 
nicht schützt, nicht ordnungsgemäß vorhält oder der 
nach § 12 Abs. 1 zuständigen Behörde nicht übermit-
telt, Kontaktdaten nicht ordnungsgemäß löscht oder 
vernichtet oder unzulässig verarbeitet,

5. entgegen § 3 Abs. 4 Satz 5 als verantwortliche Person 
nach § 5 Abs. 2 ohne Angabe der Kontaktdaten Gäs-
te bedient oder bedienen lässt oder die Teilnahme an 
Veranstaltungen oder die Inanspruchnahme der Ein-
richtungen durch Besucher zulässt,

6. entgegen § 4 als verantwortliche Person nach § 5 
Abs. 2 die Infektionsschutzregeln nicht einhält oder 
deren Einhaltung nicht sicherstellt,

7. entgegen § 5 Abs. 1, 4 und 5 als verantwortliche Per-
son nach § 5 Abs. 2 ein ordnungsgemäßes Infektions-
schutzkonzept nicht erstellt, nicht vorhält oder nicht 
vorlegen kann,

8. entgegen § 6 Abs. 1 oder 2 keine oder keine dem § 6 
Abs. 4 Satz 1 entsprechende Mund-Nasen-Bedeckung 
verwendet,

9. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 1 und 3 als verantwortliche 
Person nach § 5 Abs. 2 Veranstaltungen, Einrichtun-
gen oder Angebote durchführt, öffnet oder betreibt,

10. entgegen § 7 Abs. 2 als verantwortliche Person nach 
§ 5 Abs. 2 Veranstaltungen ohne Genehmigung durch-
führt,

11. entgegen § 7 Abs. 3 als verantwortliche Person nach 
§ 5 Abs. 2 ohne Genehmigung Veranstaltungen, Ein-
richtungen oder Angebote durchführt, öffnet oder be-
treibt,

12. entgegen § 7 Abs. 4 Satz 1 als verantwortliche Per-
son nach § 5 Abs. 2 keine oder keine rechtzeitige An-
zeige erstattet,

13. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 als verantwortliche Per-
son nach § 5 Abs. 2 die Infektionsschutzregeln nach 
§ 3 Abs. 2 und 3 sowie den §§ 4 und 5 Abs. 1 bis 4 
nicht einhält,

14. entgegen § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und 5 als verantwort-
liche Person nach § 5 Abs. 2 die Infektionsschutzre-
geln nach § 3 Abs. 2 und 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 sowie 
§ 4 nicht einhält, 

15. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 7 Abs. 4 
Satz 1 als verantwortliche Person nach § 5 Abs. 2 kei-
ne oder keine rechtzeitige Anzeige erstattet, 

16. entgegen § 9 Abs. 4 Satz 2 eine Tagespflegeeinrich-
tung trotz aktivem SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen 
öffnet oder nicht schließt,

17. entgegen der Maßgaben nach § 10 Abs. 1 oder ohne 
Befugnis nach Absatz 2 Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen betritt, 

18. entgegen § 10 Abs. 5 als Leistungserbringer die Ein-
haltung der Vorgaben nicht sicherstellt,  

19. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1 einen Kontakt nicht un-
verzüglich der nach § 12 Abs. 1 zuständigen Behörde 
anzeigt, ohne dass eine Ausnahme nach § 11 Abs. 3 
vorliegt, 

20. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 2 sich im vorgeschriebe-
nen Zeitraum außerhalb der eigenen Wohnung oder 
Unterkunft aufhält oder Kontakte zu anderen Perso-
nen nicht vermeidet, ohne dass eine Ausnahme nach 
§ 11 Abs. 3 vorliegt,  

21. entgegen § 11 Abs. 4 Satz 1 als Mitglied der Leitung 
einer Einrichtung einen ansteckungsverdächtigen Mit-
arbeiter ohne Genehmigung der nach § 12 Abs. 1 zu-
ständigen Behörde in einer Einrichtung im Sinne des 
§ 11 Abs. 3 oder 4 Satz 1 beschäftigt oder dessen An-
wesenheit in einer Einrichtung entgegen dessen Ver-
pflichtungen nach § 11 Abs. 1 duldet. 

§ 15 
Geltungsvorbehalte  

(1) Von den Bestimmungen dieser Verordnung, den da-
nach getroffenen Maßnahmen und weiteren Maßnahmen 
nach dem Infektionsschutzgesetz bleibt der Landtag im 
Hinblick auf sein verfassungsrechtliches Selbstorganisa-
tionsrecht unberührt. Die zuständigen Behörden beachten 
die verfassungsrechtliche Stellung der Mitglieder des Land-
tags und die zur Regelung eines angemessenen Infekti-
onsschutzes durch den Landtag getroffenen Maßnahmen.
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(2) Unberührt bleibt die richterliche Unabhängigkeit nach 
Artikel 97 des Grundgesetzes und Artikel 86 Abs. 2 der 
Verfassung des Freistaats Thüringen einschließlich der 
verfahrensleitenden und sitzungspolizeilichen Befugnis-
se der Richter, insbesondere soweit Richter die Art und 
Weise des Infektionsschutzes bei richterlichen Amtshand-
lungen innerhalb und außerhalb der Gerichte im Einzel-
nen ausgestalten. 

§ 16 
Einschränkung von Grundrechten

Die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 
Satz 2 des Grundgesetzes, Artikel 3 Abs. 1 Satz 2 der Ver-
fassung des Freistaats Thüringen), der Versammlungsfrei-
heit (Artikel 8 des Grundgesetzes, Artikel 10 der Verfassung 
des Freistaats Thüringen), der Freizügigkeit (Artikel 11 des 
Grundgesetzes, Artikel 5 Abs. 1 der Verfassung des Frei-
staats Thüringen), der Unverletzlichkeit der Wohnung (Arti-
kel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes, Artikel 8 der Verfassung 
des Freistaats Thüringen) sowie auf Schutz personenbe-
zogener Daten (Artikel 6 Abs. 2 der Verfassung des Frei-
staats Thüringen) werden insoweit eingeschränkt.  

§ 17 
Überprüfung der infektionsschutzrechtlichen  

Festlegungen

Die ständige Überprüfung der infektionsschutzrechtlichen 
Festlegungen und die jederzeitige Anpassung und Ände-
rung dieser Verordnung bleibt vorbehalten.

§ 18 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten jeweils für alle Geschlechter. 

§ 19 
Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 30. August 2020 au-
ßer Kraft.

Artikel 2 
Vierte Thüringer Verordnung zu 

 Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende 
zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2  

(Vierte Thüringer Quarantäneverordnung) 

§ 1 
Häusliche Quarantäne für Ein- und Rückreisende;  

Beobachtung

(1) Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus 
dem Ausland nach Thüringen einreisen und sich zu einem 
beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor Einreise 
in einem Risikogebiet nach Absatz 4 aufgehalten haben, 
sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf 
direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere 
geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeit-
raum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzu-
sondern; dies gilt auch für Personen, die zunächst in ein 

anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist 
sind. Den in Satz 1 genannten Personen ist es in diesem 
Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfan-
gen, die nicht ihrem Haushalt angehören; ausgenommen 
sind Zutrittsrechte für behandelnde Ärzte, medizinisches 
Personal sowie für Seelsorger und Urkundspersonen ent-
sprechend § 30 Abs. 4 Satz 2 IfSG. 

(2) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen sind ver-
pflichtet, unverzüglich die für sie zuständige Behörde zu 
kontaktieren und auf das Vorliegen der Verpflichtungen 
nach Absatz 1 hinzuweisen. Die von Absatz 1 Satz 1 er-
fassten Personen sind ferner verpflichtet, beim Auftreten 
von Symptomen, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 
nach den dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert Koch-
Instituts hinweisen, die zuständige Behörde hierüber un-
verzüglich zu informieren.

(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Ab-
satz 1 Satz 1 erfassten Personen der Beobachtung durch 
die zuständige Behörde.

(4) Risikogebiet im Sinne des Absatzes 1 ist ein Staat oder 
eine Region außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, 
für welche zum Zeitpunkt der Einreise in die Bundesrepu-
blik Deutschland ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Die Einstufung 
als Risikogebiet erfolgt durch das Bundesministerium für 
Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministe-
rium des Innern, für Bau und Heimat und wird durch das 
Robert Koch-Institut veröffentlicht. 

§ 2  
Tätigkeitsverbot

Personen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1, die ihren Wohn-
sitz außerhalb Thüringens haben, dürfen innerhalb des in 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 genannten Zeitraums auf dem Gebiet 
Thüringens keine berufliche Tätigkeit außerhalb der eige-
nen Häuslichkeit ausüben.

§ 3  
Ausnahmen von der häuslichen Quarantäne

(1) Von § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst sind Personen, 
1. die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen 

befördern oder Waren und Güter auf der Straße, der 
Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren,

2. deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung
a) der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens,
b) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
c) der Pflege diplomatischer und konsularischer Be-

ziehungen,
d) der Funktionsfähigkeit des Rechtswesens,
e) der Funktionsfähigkeit von Volksvertretungen, Re-

gierung und Verwaltung des Bundes, der Länder 
und der Kommunen oder 

f) der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäi-
schen Union und internationaler Organisationen

zwingend notwendig ist; die zwingende Notwendigkeit 
ist durch den Dienstherrn oder Arbeitgeber zu prüfen 
und zu bescheinigen,

3. die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mitarbeiter von 
Luft-, Schiffs-, Bahn- oder Busverkehrsunternehmen 
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oder als Besatzung von Flugzeugen, Schiffen, Bah-
nen und Bussen außerhalb des Bundesgebiets auf-
gehalten haben,

4. die einen Arzt oder ein Krankenhaus zur Durchführung 
einer unaufschiebbaren ärztlichen Behandlung oder 
eine medizinische Stelle zur nachträglichen Testung 
auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 aufsuchen oder 

5. die einer rechtsverbindlichen gerichtlichen oder be-
hördlichen Ladung oder Anordnung Folge leisten müs-
sen, nachdem die jeweilige Person das Gericht oder 
die Behörde vorher über seine Pflicht zur Absonde-
rung unterrichtet hat. 

Im Übrigen kann die zuständige Behörde in begründeten 
Einzelfällen auf Antrag weitere Befreiungen erteilen. 

(2) § 1 gilt nicht für Angehörige der Streitkräfte und Polizei-
vollzugsbeamte, die aus dem Einsatz und aus einsatzglei-
chen Verpflichtungen im Ausland zurückkehren.

(3) § 1 gilt nicht für Personen, die nur zur Durchreise nach 
Thüringen einreisen; diese haben das Gebiet Thüringens 
ohne vermeidbare Umwege zu durchqueren und zu ver-
lassen. 

(4) Von § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst sind Personen, die 
über ein ärztliches Zeugnis in deutscher Sprache oder 
eine entsprechende Übersetzung in die deutsche Spra-
che durch einen vereidigten Übersetzer verfügen, welches 
bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen ei-
ner Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorhan-
den sind. Das ärztliche Zeugnis nach Satz 1 muss sich auf 
eine Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Co-
ronavirus SARS-CoV-2 stützen, die in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder einem sonstigen Staat mit 
vergleichbarem Test-Qualitätsstandard entsprechend der 
Veröffentlichung durch das Robert Koch-Institut durchge-
führt und höchstens 48 Stunden vor Einreise in die Bun-
desrepublik Deutschland vorgenommen worden ist. Das 
ärztliche Zeugnis nach Satz 1 ist für mindestens 14 Tage 
nach der Einreise aufzubewahren und auf Verlangen der 
zuständigen Behörde vorzulegen. Dem im Ausland erstell-
ten ärztlichen Zeugnis stehen nach Einreise im Inland fach-
gerecht erstellte Testungen und ärztliche Zeugnisse gleich, 
die die qualitativen Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen. 

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten nur, soweit die dort bezeich-
neten Personen keine Symptome aufweisen, die auf eine 
Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils ak-
tuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts hinweisen. Tre-
ten binnen 14 Tagen nach Einreise Symptome auf, die auf 
eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils 
aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts hinweisen, 
haben die Personen nach den Absätzen 2 und 3 unver-
züglich die zuständige Behörde hierüber zu informieren. 

§ 4  
Vollzug

Die Polizeibehörden des Landes unterstützen die für den 
Vollzug zuständigen Behörden. 

§ 5  
Bußgeldbestimmungen

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 24 IfSG 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. sich entgegen § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht absondert, 
2. sich entgegen § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht auf direktem Weg 

in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeigne-
te Unterkunft begibt, 

3. entgegen § 1 Abs. 1 Satz 2 Besuch empfängt,
4. entgegen § 1 Abs. 2 die zuständige Behörde nicht oder 

nicht rechtzeitig kontaktiert,
5. entgegen § 2 eine berufliche Tätigkeit ausübt,
6. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 im Fall einer gericht-

lichen oder behördlichen Ladung das Gericht oder die 
Behörde nicht vorher über seine Pflicht zur Absonde-
rung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 unterrichtet,

7. entgegen § 3 Abs. 3 Thüringen nicht ohne vermeidba-
re Umwege durchquert und verlässt, 

8. entgegen § 3 Abs. 4 Satz 3 ein ärztliches Zeugnis auf 
Verlangen nicht der zuständigen Behörde vorlegt oder

9. entgegen § 3 Abs. 5 Satz 2 die zuständige Behörde 
nicht oder nicht rechtzeitig informiert.

§ 6  
Weitergeltung des Infektionsschutzgesetzes;  

Übergangsbestimmungen

(1) Die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes bleiben 
im Übrigen unberührt.

(2) Personen, die nach § 1 der Dritten Thüringer Quaran-
täneverordnung vom 15. Juni 2020 (GVBl. S. 319) in der 
bis zum 15. Juli 2020 geltenden Fassung zur Absonderung 
verpflichtet waren, sind weiterhin zur Fortsetzung der Ab-
sonderung bis zum Ablauf des Zeitraums von 14 Tagen 
nach ihrer Einreise verpflichtet, sofern die Voraussetzun-
gen nach § 1 Abs. 1 und 4 entsprechend vorliegen; § 1 
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 gilt entsprechend. 

§ 7 
Einschränkung von Grundrechten

Durch diese Verordnung werden die Grundrechte der Frei-
heit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgeset-
zes, Artikel 3 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung des Freistaats 
Thüringen), der Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgeset-
zes, Artikel 5 Abs. 1 der Verfassung des Freistaats Thü-
ringen) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 
Abs. 1 des Grundgesetzes, Artikel 8 der Verfassung des 
Freistaats Thüringen) eingeschränkt. 

§ 8 
Geltungsvorbehalte  

(1) Von den Bestimmungen dieser Verordnung, den da-
nach getroffenen Maßnahmen und weiteren Maßnahmen 
nach dem Infektionsschutzgesetz bleibt der Landtag im 
Hinblick auf sein verfassungsrechtliches Selbstorganisa-
tionsrecht unberührt. Die zuständigen Behörden beachten 
die verfassungsrechtliche Stellung der Mitglieder des Land-
tags und die zur Regelung eines angemessenen Infekti-
onsschutzes durch den Landtag getroffenen Maßnahmen.
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(2) Unberührt bleibt die richterliche Unabhängigkeit nach 
Artikel 97 des Grundgesetzes und Artikel 86 Abs. 2 der 
Verfassung des Freistaats Thüringen einschließlich der 
verfahrensleitenden und sitzungspolizeilichen Befugnis-
se der Richter, insbesondere soweit Richter die Art und 
Weise des Infektionsschutzes bei richterlichen Amtshand-
lungen innerhalb und außerhalb der Gerichte im Einzel-
nen ausgestalten. 

§ 9 
Überprüfung der infektionsschutzrechtlichen  

Festlegungen 

Die ständige Überprüfung der infektionsschutzrechtlichen 
Festlegungen und die jederzeitige Anpassung und Ände-
rung dieser Verordnung bleibt vorbehalten.

§ 10  
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten jeweils für alle Geschlechter.

§ 11  
Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 30. August 2020 au-
ßer Kraft. 

Artikel 3 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 16. Juli 2020 in Kraft. 


